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Gemeinde Jemgum

Der Biirgermeister

An die Mitglieder

des Rates

Jemgum, 14.04.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lade ich Sie zur offentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde Jemgum am

Dienstag, dem 22.04.2025, um 20:00 Uhr,

im Rathaus Jemgum ein.

Tagesordnung:

neawe

o

8.
9.

10.

Eroffnung des offentlichen Teils der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemalBen
Ladung, Feststellung der anwesenden Ratsmitglieder und der Beschlussfahigkeit
Feststellung der Tagesordnung des offentlichen Teils

Genehmigung der Niederschrift des offentlichen Teils vom 27.03.2025

Bericht des Ratsvorsitzenden und des Biirgermeisters mit anschlieBender Aussprache
Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu
Gemeindeangelegenheiten

Griindung einer Tierheim Stapelmoor gGmbH

Vorlage: BV/1600/2025//1

Larmakionsplan der Gemeinde Jemgum - Runde 4 -

Vorlage: BV/1607/2025/

Anfragen, Anregungen und Hinweise

Anfragen der Einwohnerinnen und Einwohner zu den Tagesordnungspunkten und zu
Gemeindeangelegenheiten

Ende des offentlichen Teils der Sitzung

Mit freundlichen GruBen

gez.

Heikens
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Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/1600/2025//1

Betreff: Griindung einer Tierheim Stapelmoor gGmbH

Federfuhrung: Fachbereich 2 Datum: 09.04.2025
Verfasser: Christiane Dorenbos Fraktion:
Beratungsfolge Termin Offentlichkeitsstatus
Rat

|. Sachverhalt:

Fur die Aufgabe =zur Unterbringung und Versorgung von Fundtieren haben die
Stadte/Gemeinden Papenburg, Bunde, Jemgum und Weener (Ems) jeweils gesonderte
Fundtiervereinbarungen mit dem Tierschutzverein Rheiderland e.V.i.L. unterhalten, welcher
sich zum 28.8.2024 aufgelost hat. Die Liquidation wird durch die Stadte Papenburg und
Weener durchgefihrt, um auch weiterhin so die notwendige Aufgabenerfillung
sicherzustellen. Falls nach Begleichung samtlicher Verbindlichkeiten noch Vermogen ubrig ist,
so fallt dies laut § 45 BGB den in der Satzung bestimmten Personen zu. Die Vereinssatzung
sieht vor, dass im Falle einer Auflosung des Vereins das Vereinsvermogen an die
Rheiderland-Kommunen Weener, Bunde und Jemgum fallt.

Im Jahr 2006 hat die Stadt Papenburg dem Tierschutzverein fir den Bau eines Hundehauses
ein Darlehen in Hohe von 60.000 Euro gewahrt. Zur Absicherung wurde im Grundbuch des
Tierheims eine Grundschuld zugunsten der Stadt Papenburg eingetragen. Seinerzeit wurde
vereinbart, dass im Falle einer Vereinsauflosung der Zuschuss an die Stadt Papenburg
zuruckzuzahlen ist, wobei fiir jedes abgelaufene Jahr seit Zuschussgewahrung eine Summe
von 3.000 Euro in Abzug zu bringen ist. Dementsprechend valutiert das Darlehen zum
31.12.2024 mit 6.000 Euro.

Da alle an der beabsichtigten Gesellschaftsgriindung beteiligten Kommunen mit vertraglichen
Beziehungen verbunden sind und die gemeinsame Aufgabenerfiillung besteht, hat man sich
darauf verstandigt, weiterhin erfolgreich in der Aufgabenerfillung zusammenzuarbeiten. Zu
diesem Zweck soll eine gemeinsame gemeinnutzige Gesellschaft gegriindet werden. Zweck
der Gesellschaft ist die Aufnahme und Versorgung von Fundtieren sowie die Forderung des
allgemeinen Tierschutzes.

Fur die Aufteilung der laufenden Betriebskosten sowie noch zu leistender
InvestitionsmaBnahmen wird der prozentuale Verteilschlissel des Stammkapitals verwendet,
um eine sachgerechte Kostenverteilung zu gewahrleisten. Zur Einbindung des Ehrenamtes

konnte zudem ein Verein, beispielsweise als Forderverein, ins Leben gerufen werden.

Gem. § 58 Abs. | Ziffer des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes beschliet der Rat uber die
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Beteiligung an Gesellschaften und anderen Vereinigungen in einer Rechtsform des privaten
Rechts sowie die Anderung der Beteiligungsverhaltnisse.

Zur kommunalrechtlichen Bewertung der Beteiligung ist auszufihren, dass gemaB § 137
Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Kommunen nur unter
bestimmten Voraussetzungen Unternehmen fihren oder an ihnen beteiligt sein durfen.

Die einzelnen Voraussetzungen werden wie folgt ausgefihrt:

Offentlicher Zweck (§ 136 NKomVG)

Wie bereits ausgefiihrt, stellt die Beteiligung an der Tierheim Stapelmoor gGmbH einen
Teil der offentlichen Daseinsvorsorge dar und umfasst somit staatliche Aufgaben zur
Bereitstellung der fiir ein menschliches Dasein als notwendig erachteten Giiter und
Dienstleistungen. Die Gesellschaft verfolgt somit ausschlieBlich offentliche Zwecke
entsprechend den Vorgaben nach dem Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetz.

Leistungsfahigkeit (§ 136 Abs. | Nummer 2 NKomVG, § 137 Abs. |
Nummer 3 NKomVG, § 149 NKomVG)
Die von der Gemeinde Jemgum beabsichtigte Beteiligung liegt im Rahmen der
kommunalen Leistungsfahigkeit. Die finanziellen Rahmenbedingungen sehen fir den
laufenden Betrieb Geldmittel in Hohe der bisher geleisteten Zuwendung von 25.000 Euro
inklusive gangiger Teuerungsraten an den Verein vor, so dass der Betrieb der Gesellschaft
zukunftig keine wesentlichen Veranderungen der Haushaltspositionen verursacht.
Es ist von der Gemeinde Jemgum fiir ihre Beteiligung ein Stammkapital in Hohe von 1.875
Euro an die Tierheim Stapelmoor gGmbH zu leisten. Die Auflosung der Gesellschaft ist in
den §§ 15,16 des Gesellschaftervertrages vorgesehen. Sollte sich die Gesellschaft
vollumfanglich auflosen, so fallt das vorhandene Vermogen in die Liquidation und wird
anhand der eingebrachten Anteile am Stammbkapital verteilt.

Subsidiaritatsprinzip (§ 136 Abs. | Nummer 3 NKomVG)
Das Subsidiaritatsprinzip erlaubt ein Tatigwerden der Kommunen nur dann, wenn ein
privater Dritter den Zweck nicht ebenso gut erflllen kann, wie die Kommune. Von dieser
Regel ist unter anderem der Bereich des Tierschutzes betroffen. Es ist bekannt, dass
Tierheime und Tierschutzvereine dem Allgemeinwohl dienen. Dies ist insbesondere durch
die beabsichtigte Gemeinnutzigkeit erkennbar. Ziel ist nicht der kostendeckende Betrieb,
sondern die Erfullung der Aufgabe im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen.

Rechtsform mit Haftungsbegrenzung (§ 137 Abs. | Nummer 2 NKomVG)
Die Haftung der gGmbH ist gegenuber dem Glaubigern gemaB3 § 13 Abs. 2 GmbH Gesetz
auf das Gesellschaftsvermogen beschrankt. Die Haftung der Gemeinde Jemgum
beschrankt sich somit auf ihren Geschaftsanteil mit einem Nennbetrag von 1.875 Euro an
der Tierheim Stapelmoor gGmbH.

Einzahlung, Verpflichtung und Leistungsfihigkeit (§ 137 Abs. | Nummer 3
NKomVG) Die Beteiligung ist auf eine Hohe von 1875,00 Euro begrenzt (§ 5 Absatz 3
Gesellschaftervertrag). Eine Nachschusspflicht ist durch den Gesellschaftsvertrag nicht
vorgesehen. Samtliche Kosten werden anhand des Kostenverteilungsschlissels verteilt.
Fur die Kontrolle der eingesetzten Mittel wird ein Geschiftsfiihrer benannt (§ 9 Absatz |
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Gesellschaftervertrag). Dieser ist verpflichtet, die Geschafte wirtschaftlich zu fuhren. Die
Jahresabschlisse sind drei Monate nach Beendigung des Geschaftsjahrs vorzulegen (§ 10
Absatz 2 Gesellschaftervertrag). Das wirtschaftliche Risiko fur die Gemeinde Jemgum ist
daher auf ein Minimum begrenzt.

6. Kein Verlustiibbernahme unbestimmter Hohe (§ 137 Abs. | Nummer 4
NKomVG)
sieche Ausfuhrung zu Ziffer 2 und 5

7. Sicherstellung des offentlichen Zwecks durch die Ausgestaltung im
Gesellschaftervertrag (§ 137 Abs. | Nummer 5 NKomVG)
Der offentliche Zweck der Beteiligung ist in § 2 Absatz 2 des Gesellschaftervertrages wie
folgt formuliert: Zweck der Gesellschaft ist die Forderung des allgemeinen Tierschutzes
im Sinne von § 52 Absatz 2 Ziffer 14 der Abgabenordnung (AO) sowie die Aufnahme und
Versorgung von Fundtieren. Dieser Zweck wird verwirklicht durch den Betrieb des
Tierheimes in Weener — Stapelmoor, DeichstraB3e 10.

8. Angemessener kommunaler Einfluss gemadfB Beteiligungsform (137 Abs. |
Nummer 6 NKomVG - § 138 Abs. 2 NKomVG)
Die Sicherstellung eines angemessenen Einflusses ist dadurch gewahrleistet, dass die Stadt
Weener (Ems) und die Gemeinden Bunde und Jemgum sowie die Stadt Papenburg die
einzigen Gesellschafter der Tierheim Stapelmoor gGmbH sind. Gemal3 § 5 Absatz 3 des
Gesellschaftervertrages gewahrt die Beteiligung von 1875 Euro am Stammkapital eine
Stimme. Die Kommunen werden in der Gesellschafterversammlung von den
Birgermeister*innen der Stidte Papenburg und Weener (Ems) sowie den Gemeinden
Bunde und Jemgum vertreten. Im Verhinderungsfall erfolgt die Vertretung durch einen
kommunalen Vertreter. Somit ist ein angemessener kommunaler Einfluss gewahrleistet.

9. Rechtzeitige Vorlage der Unterlagen fiir einen konsolidierten
Gesamtabschluss § 137 Abs. | Nummer 8 NKomVG und § 158 NKomVG
Die Beteiligung an der Tierheim Stapelmoor gGmbH wird im Abschluss der Gemeinde
Jemgum als Beteiligung gefihrt. In § 9 Absatz 4 des Gesellschaftervertrages ist
festgeschrieben, dass der Geschaftsfiihrer dafiir Sorge zu tragen hat, dass die Gesellschaft
in Ubereinstimmung mit den Gesetzen, dem Gesellschaftsvertrag, der Geschiftsordnung
und den Beschlussen der Gesellschafterversammlung zu fihren ist und zu diesem Zweck
der Konsolidierung des Jahresabschlusses der gemeinnitzigen Gesellschaft mit den
Jahresabschliissen der Gesellschafter zu einem konservierten Gesamtabschluss nach §§
128 Abs. 4-6 und § 129 alle erforderlichen Unterlagen und Belege so rechtzeitig vorgelegt
werden, dass der konsolidierte Gesamtabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende
des Haushaltjahres aufgestellt werden kann. Weiterhin ist in § 10 Absatz 2 des
Gesellschaftervertrages festgehalten, dass der Geschaftsfuhrer den Jahresabschluss bis
zum 31.03. des Folgejahres aufzustellen und gemaB § 157 NKomVG dem
Rechnungsprifungsamt des Landkreises Leer zur Prifung vorzulegen hat. Bei der Prifung
des Jahresabschlusses stehen dem Rechnungsprifungsamt oder den von I|hnen
beauftragten = Wirtschaftspriifungsgesellschaften, die Befugnisse der in § 53
Haushaltsgrundsatzegesetz zur Verfiigung. Zudem steht dem Rechnungspriifungsamt das
Recht zu, sich unmittelbar durch die Geschaftsfuhrung berichten zu lassen und den
Betrieb sowie Biicher und Schriften der Gesellschaft einzusehen. Mit diesen Regelungen
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werden die Vorgaben gemaB § 137 Abs. | Nummer 8 NKomVG erfiillt.

Somit sind die kommunalrechtlichen Voraussetzungen fiir eine Beteiligung an der gGmbH
gegeben. Seitens der Verwaltung bestehen keine rechtlichen Bedenken an einer Beteiligung.

Das Finanzamt Leer hat bereits bestatigt, dass es sich bei dem Vertragszweck um eine
Gemeinnutzigkeit handelt.

Beschlussvorschlag:

I. Es wird beschlossen, der Grindung der Tierheim Stapelmoor gGmbH zuzustimmen. Das
Stammbkapital der Gesellschaft betragt 25.000 Euro. Die Gesellschaftsanteile werden auf
alle Griindungsgesellschafter zu den im Gesellschaftsvertrag genannten Schlissel verteilt.

2. Es wird beschlossen, dass sich die Gemeinde Jemgum mit der weiteren kreisangehorigen
Gemeinde Bunde sowie der Stadt Papenburg und Weener an der neu zu grindenden
Gesellschaft gemaB dem als Anlage zur Vorlage beigefligten Entwurf des
Gesellschaftsvertrages beteiligt. Die Verwaltung wird ermachtigt, im Zuge des
Griindungsverfahrens ggf. erforderlich werdende redaktionelle Anderungen des
Gesellschaftsvertrags vorzunehmen.

3. Es wird beschlossen, dass der unter § 8 benannte Vertreter der Gemeinde Jemgum
beauftragt wird, in der Grindungsversammlung den fir die Grindung der Gesellschaft
und die Beteiligung der Gemeinde erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Beschlussen
zuzustimmen.

4. Es wird beschlossen, als Vertreter der Gemeinde Jemgum in der
Gesellschafterversammlung der neu zu grindenden gemeinnutzigen Gesellschaft gem. §
138 Abs. | NKomVG den Biirgermeister der Gemeinde Jemgum zu bestellen. Die
Vertretung im Verhinderungsfall wird verwaltungsintern geregelt werden.

Finanzierung
In § 5 Absatz | des Gesellschaftsvertrages wird die Hohe des Stammkapitals auf 25.000 Euro

festgesetzt. Die Hohe der Verteilung richtet sich nach § 5 Absatz 3 des
Gesellschaftsvertrages:

Kommune Geschiftsanteile | in Prozent | Anteil Stammkapital

Stadt Papenburg 12.500 50 12.500 Euro
Stadt Weener (Ems) 7.500 30 7.500 Euro
Gemeinde Bunde 3.125 12,5 3.125 Euro
Gemeinde Jemgum 1.875 7,5 1.875 Euro

Fur die Aufteilung der Ilaufenden Betriebskosten sowie noch zu leistender
InvestitionsmaBnahmen wird der prozentuale Verteilschlissel des Stammbkapitals
verwendet, um eine sachgerechte Kostenverteilung zu gewahrleisten.

Aus Sicht der Verwaltung wird angestrebt, die Kosten flir die Unterbringung und Versorgung
von Fundtieren und ordnungsbehordlich unterzubringenden Tiere wie in den Vorjahren
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jedoch zuzlglich moderater jahrlicher Anpassungen im Rahmen allgemeiner Teuerungsraten
zu veranschlagen. Zur Ertuchtigung der vorhandenen Infrastruktur auf dem Tierheimgelande
und der Beseitigung des festgestellten Reparaturstaus wurde der vorgenannte Betrag im
Haushalt 2025 auf 25.000 Euro erhoht. Die Erhohung wurde von allen beteiligten
Kommunen analog zum Verteilschlissel vorgenommen.

Die Stadt Weener (Ems) hat zusatzlich Arbeitgeberbruttokosten in Hohe von 94.000 Euro
fur zwei Tierpflegerstellen in den Haushalt eingestellt, um den erhohten Personalbedarfen
Rechnung zu tragen. Die abgerufenen Personalkostenbedarfe werden ebenfalls analog zum
Kostenverteilungsschliissel mit den uUbrigen Gesellschaftern abgerechnet.

Anlagenverzeichnis:
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Beschlussvorlage
Vorlage Nr.: BV/1607/2025/

Betreff: Larmakionsplan der Gemeinde Jemgum - Runde 4 -
Federfuhrung: Fachbereich 2 Datum: 09.04.2025
Verfasser: Christiane Dorenbos Fraktion:
Beratungsfolge Termin Offentlichkeitsstatus
Verwaltungsausschuss 23.04.2025
Rat

|. Sachverhalt:

Mit der Umgebungslarmrichtlinie EL 2002/49/EG hat die Europaische Union eine Richtlinie

zur Reduktion von Schallimmissionen verabschiedet. Die Richtlinie zielt darauf ab, schadliche

Umwelteinwirkungen durch Umgebungslarm zu vermeiden und zu vermindern.

Damit werden die Mitgliedsstaaten verpflichtet, fiir bestimmte Gebiete und Schallquellen in

einem vorgegebenen Zeitrahmen

-strategische Larmkarten zu erstellen,

-die Offentlichkeit iiber die Schallbelastung und die damit verbundenen Wirkungen zu
informieren,

-Aktionsplane mit LarmschutzmaBnahmen aufzustellen, wenn bestimmte, von den einzelnen
Mitgliedstaaten in eigener Verantwortung festgelegte Kriterien zur Vermeidung schadlicher
Umwelteinwirkungen oder zum Schutz und Erhalt ruhiger Gebiete nicht erfiillt sind, und

-die EU-Kommission uiber die Schallbelastung, die Betroffenheit der Bevolkerung und die
getroffenen MaBnahmen in ihrem Hoheitsgebiet zu informieren.

Die Kommunen werden in der Richtlinie verpflichtet, die Larmaktionsplane alle funf Jahre zu
uberprifen bzw. fortzuschreiben.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 13.03.2025 beschlossen, die Ergebnisse
der Larmkartierungen fiir einen Monat offentlich auszulegen.

Die Unterlagen wurden im Auslegungszeitraum 05.03.2025 — 05.04.2025 zusatzlich auf der
Homepage der Gemeinde Jemgum bereitgestellt.

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung gingen keine Stellungnahmen aus der Beteiligung
ein.

Beschlussvorschlag:
Fur den Verwaltungsausschuss:
Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat, den Larmaktionsplan -Runde 4- zu

beschlieB3en.
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Fur den Rat:
Der Rat beschlieBt den Larmaktionsplan -Runde 4-.

Finanzierung

Anlagenverzeichnis:
Larmaktionsplan -Runde 4-
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Gemeinde Jemgum
Larmaktionsplan — Runde 4

1 Allgemeine Angaben

1.1 Fur die Larmaktionsplanung zustandige Behorde

Name der Stadt/Gemeinde: Gemeinde Jemgum
Amtlicher Gemeindeschlissel: 03457012

Vollstdndiger Name der Behdrde: Gemeinde Jemgum

Strale: HofstralRe
Hausnummer: 2

PLZ: 26844

Ort: Jemgum

E-Mail (freiwillige Angabe): gemeinde@jemgum.de

Internet-Adresse (freiwillige

Angabe): www.jemgum.de

1.2 Beschreibung der Gemeinde sowie der
Hauptverkehrsstrallen, Haupteisenbahnstrecken und ggf.
anderer Larmquellen, fir die der Larmaktionsplan aufgestellt
wird

Jemgum liegt in Ostfriesland und gehdrt zum Landkreis Leer in Niedersachsen. Das
Gemeindegebiet umfasst das nérdliche Gebiet des Rheiderlands. Die nachstgelegenen Stadte
sind Weener, Leer und Emden. Wahrend die Gemeinde an die Stadt Weener und an den
einzigen linksemsischen Stadtteil Leers, Bingum, direkt angrenzt, liegt Emden jenseits der Ems.
Im Suden grenzen die ebenfalls zum Rheiderland gehérenden Gemeinden Bunde und Weener
sowie der Leeraner Ortsteil Bingum an, jenseits der Ems liegen im Osten die Gemeinde
Moormerland und die Stadt Leer, im Norden die Ortsteile Petkum und Widdelswehr der Stadt
Emden. Die am néchsten gelegenen Grof3stadte sind Oldenburg und Groningen in den
Niederlanden. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Leer teilt dem Hauptort
Jemgum die Funktion eines Grundzentrums fur das Gemeindegebiet zu.

Die Gemeinde besteht aus den Ortschaften Jemgum als Verwaltungsstandort, B6hmerwold,
Critzum, Ditzum, Hatzum, Holtgaste, Marienchor, Midlum, Nendorp, Oldendorp und Pogum.
Insgesamt leben in der Gemeinde Jemgum ca. 3.600 Einwohner auf einer Flache von 78,5 gm.
Als Hauptlarmquelle verlauft die Autobahn A 31, die einen geringen Teil der Gemeindeflache
verlarmt. Die von der A 31 betroffene Flache ist unbewohnt. Die A 31 hat im betreffenden
Abschnitt eine Verkehrsbelastung (DTV) von 26.200 Kfz/Tag (Hochrechnung 2015 auf 2019
aufgrund der Pandemie).
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Gemeinde Jemgum
Larmaktionsplan — Runde 4

1.3 Rechtlicher Hintergrund

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG
und deren nationaler Umsetzung in 88 47 a-f BImSchG sowie der Verordnung tber die
Larmkartierung - 34.BImSchV.

1.4 Geltende Larmgrenzwerte

Ubersicht Larmgrenzwerte, die als Kriterien fiir die Evaluierung und Umsetzung von
Malnahmen zur Bekampfung und Minderung von Larm in dem von dem Aktionsplan
erfassten Gebiet verwendet werden.

Informationen Uber zusatzliche Grenzwerte, Auslosewerte o. ., die im Aktionsplan
verwendet wurden:

Da keine Personen im Sinne der Larmaktionsplanung betroffen sind, werden keine
Grenz- oder Richtwerte angegeben.

2 Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkarten

Anzahl der Personen, die in dem vom Larmaktionsplan erfassten Gebiet...

... einer Larmbelastung ab 55 dB(A) Loen 0
durch Larm von Hauptverkehrsstral3en
ausgesetzt sind:

... einer Larmbelastung ab 50 dB(A) Lnight 0
durch Larm von Hauptverkehrsstral3en
ausgesetzt sind:

... einer Larmbelastung ab 55 dB(A) Loen 0
durch Larm von Haupteisenbahnstrecken
ausgesetzt sind:

... einer Larmbelastung ab 50 dB(A) Lnight 0
durch Larm von Haupteisenbahnstrecken
ausgesetzt sind:
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Gemeinde Jemgum
Larmaktionsplan — Runde 4

2.2 Bewertung der geschétzten Anzahl von Personen, die
Verkehrslarm ausgesetzt sind

Das Gemeindegebiet wird im Stidwesten vom Isophonenband der kartierten A 31
beruhrt, ohne dass Menschen im Sinne der EU-ULR betroffen waren (vgl. Auswertung
des Nds. Ministeriums fur Umwelt, Energie und Klimaschutz vom 15.06.2023).

Die betroffene Flache Lden > 55 dB(A) betragt 2,5 gkm (vgl. Anlagen 1 und 2).

2.3 In der Gemeinde vorhandene Larmprobleme und
verbesserungsbedirftige Situationen

Es gibt keine Larmprobleme, denen mit Malnahmen im Sinne der EU-ULR begegnet
werden miusste.

24 Kriterien fur die Prioritdtensetzung bei der Ausarbeitung des
Larmaktionsplans (freiwillige Angabe)
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3.1

MalRnahmenplanung

Bereits vorhandene MalRBhahmen zur Larmminderung

Bereits vorhandene MalRnahmen zur Larmminderung an Hauptverkehrsstral3en:

Lfd.
Nr.

MaRnahmenart

Erlauterungen (Wo, was)

1.

2.

3.

3.2

Geplante MalBnahmen zur La&rmminderung fur die nachsten
funf Jahre (einschliel3lich der MalRnahmen zum Schutz

ruhiger Gebiete)

Geplante Malinahmen zur Larmminderung an HauptverkehrsstraRen: - keine -

Lfd. | MaBnahmenart Erlauterungen | Erlauterungen | Kosten der

Nr. (Wo, was) des erwarteten | MaBnahme [€]
Nutzens (freiwillige
(freiwillige Angabe)
Angabe)

1.

2.

3.

Erlauterungen des erwarteten Nutzens (Pflichtangabe)

keine
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3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslarm

Gibt es eine langfristige Strategie? Nein, weil nicht erforderlich

Wenn ja: Erlauterung der langfristigen Strategie zur Reduzierung der Larmbelastung

34 Schutz ruhiger Gebiete
Angabe, ob im Larmaktionsplan ruhige Gebiete festgesetzt werden: Nein, nicht
erforderlich
Wenn ja:
Lfd. Nr. Name des ruhigen | Art des ruhigen SchutzmalRnahmen
Gebiets (freiwillige | Gebiets
Angabe)
1.
2.
3.

Zusatzlich ist im Rahmen der Berichterstattung die raumliche Ausdehnung der jeweiligen
ruhigen Gebiete in georeferenzierter Form zu Gbermitteln.

Geschatzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan erfassten Gebiet, fur die sich
der Stral3enverkehrslarm durch die vorgesehenen Mal3nahmen innerhalb der nachsten
funf Jahre reduziert

0
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3.5 Geschatzte Anzahl der Personen in dem vom Aktionsplan
erfassten Gebiet, fur die sich der Schienenverkehrslarm
durch die vorgesehenen MalRBhahmen innerhalb der nachsten
funf Jahre reduziert

4 Mitwirkung der Offentlichkeit

4.1 Zeitraum der Offentlichkeitsbeteiligung

Von: 05. Marz 2025 Bis: 05. April 2025
4.2 Art der offentlichen Mitwirkung

Offentliche Auslage des Entwurfs des Larmaktionsplanes.

4.3 Art der Interessentrager, die an der 6ffentlichen Konsultation
teilgenommen haben (freiwillige Angabe)

Anzahl der Personen, die an der
offentlichen Konsultation teilgenommen
haben (freiwillige Angabe):
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4.4 Berlcksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der
Offentlichkeit

Angabe, ob im Laufe der 6ffentlichen Nein
Konsultation Stellungnahmen eingegangen

sind:

Angabe, ob die wahrend der 6ffentlichen Nein

Konsultation eingegangenen Stellungnahmen
in den LAP aufgenommen wurden:

Angabe, ob der LAP nach der 6ffentlichen Nein
Konsultation Gberarbeitet wurde:

Erlauterung, wie der Larmaktionsplan nach der 6ffentlichen Konsultation Gberarbeitet
wurde:

Keine Uberarbeitung erforderlich.

4.5 Dokumentation

Inhaltliche Zusammenfassung der offentlichen Konsultation (Protokoll):

Nicht erforderlich.

Link zur Webseite mit Dokumenten der
offentlichen Konsultation (freiwillige Angabe):
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5 Finanzielle Informationen zum Larmaktionsplan

Geschatzte Gesamtkosten (fur die Aufstellung)
des Aktionsplans (ohne
Malinahmenumsetzung) (freiwillige Angabe):

Geschatztes Kosten-Nutzen-Verhaltnis der im
Aktionsplan beschriebenen MaRnahmen
(freiwillige Angabe):

6 Evaluierung des Aktionsplans
6.1 Uberprifung der Umsetzung
Angabe, ob Regelungen fiir die Uberprifung der Nein

Umsetzung des Larmaktionsplans vorgesehen sind.

Wenn ja: Erlauterung der geplanten Regelungen fiir die Uberprifung der Umsetzung des
Larmaktionsplans (freiwillige Angabe)

6.2 Uberprifung der Wirksamkeit

Angabe, ob Regelungen fur die Uberprifung der Nein
Wirksamkeit des Larmaktionsplans vorgesehen
sind.

Geplante Regelungen fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit des Larmaktionsplans
(freiwillige Angabe)
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7 Inkrafttreten des Aktionsplans
71 Der Larmaktionsplan ist in Kraft getreten
am: Eintrag durch Gemeinde (Beschluss des Rates oder des VA)

Jemgum, den

Hans-Peter Heikens

7.2 Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Umsetzung
des Larmaktionsplans (freiwillige Angabe)

zum:

7.3 Link zum Aktionsplan im Internet

www.jemgum.de

Anlagen:
Karte 1: Isophonenkarte Lden (24-Stundenwert day, evening, night — Durchschnitt)

Karte 2: Isophonenkarte Lnight (8-Stunden Nachtwert - Durchschnitt)

Die Karten sind online abrufbar und einstellbar auf dem Kartenserver des Landes Niedersachsen unter:

https://www.umweltkarten-

niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bglLayer=TopographieGrau

&zoom=10&layers=Gemeinden betroffen 2022, Hauptverkehrsstrassen2022,StrassenlaermLden2022&E=39
2298.19&N=5898920.06&catalogNodes=&layers opacity=1,1,0.5 (Lden- 24-Stunden-Karte)

https://www.umweltkarten-

niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bglLayer=TopographieGrau

&zoom=10&layers=Gemeinden betroffen 2022, Hauptverkehrsstrassen2022,StrassenlaermLnight2022&E=3
92298.19&N=5898920.06&catalogNodes=&layers opacity=1,1,0.55 (Lnight- 8-Stunden-Karte-Nacht)

-10 -
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https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&zoom=10&layers=Gemeinden_betroffen_2022,Hauptverkehrsstrassen2022,StrassenlaermLnight2022&E=392298.19&N=5898920.06&catalogNodes=&layers_opacity=1,1,0.55
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&zoom=10&layers=Gemeinden_betroffen_2022,Hauptverkehrsstrassen2022,StrassenlaermLnight2022&E=392298.19&N=5898920.06&catalogNodes=&layers_opacity=1,1,0.55
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&zoom=10&layers=Gemeinden_betroffen_2022,Hauptverkehrsstrassen2022,StrassenlaermLnight2022&E=392298.19&N=5898920.06&catalogNodes=&layers_opacity=1,1,0.55
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/umweltkarten/?topic=Luft%20und%20L%C3%A4rm&lang=de&bgLayer=TopographieGrau&zoom=10&layers=Gemeinden_betroffen_2022,Hauptverkehrsstrassen2022,StrassenlaermLnight2022&E=392298.19&N=5898920.06&catalogNodes=&layers_opacity=1,1,0.55

	Sitzungsdokumente
	Einladung

	Vorlagendokumente
	TOP Ö  6 Gründung einer Tierheim Stapelmoor gGmbH
	Vorlage  BV/1600/2025//1

	TOP Ö  7 Lärmakionsplan der Gemeinde Jemgum - Runde 4 -
	Vorlage  BV/1607/2025/
	E_AP_RD_DE_NI_03457012_Jemgum-Kurz-LAP - finaler Ratsbeschluss  BV/1607/2025/



